
5. Die anleitende und kontrollierende Tätigkeit der 
Justizverwaltungsstellen.

In der ständigen Anleitung und systematischen Kon
trolle der Kreisgerichte besteht die Hauptaufgabe der 
Justizverwaltungsstellen. Denn „bei der Verwirklichung 
des neuen Kurses in der Justiz wird eine Forderung 
vordringlich: Das Gesicht den Kreisgerichten zu! Bei 
den Kreisgerichten konzentrieren sich alle die Verfah
ren in Straf- und Zivilsachen, die unmittelbar in das 
tägliche Leben der Bürger eingreifen“17). Hier, wo die 
überwiegende Mehrzahl der erstinstanzlichen Verfah
ren anhängig ist, hat die Qualität der Rechtsprechung 
für die Bevölkerung besonders weittragende Bedeu
tung. Die Kreisgerichte, die mit einem oder weniger; 
Richtern besetzt sind, verlangen am stärksten die Un
terstützung und Anleitung durch die Justizverwaltung. 
Das Ministerium der Justiz übt im allgemeinen seine 
anleitende und kontrollierende Tätigkeit unmittelbar 
nur bis zur Bezirksebene aus. Den Kreisgerichten 
gegenüber haben die Justizverwaltungsstellen in den 
Bezirken diese Aufgaben zu erfüllen. Ihre Durchführung 
erfolgt durch regelmäßige Revisionen, Instruktionen 
und Konsultationen. Die Konsultation ist die münd
liche Beantwortung von einzelnen Rechtsfragen, die 
von den Richtern und Notaren gestellt werden. Die In
struktion ist die Anleitung der Arbeitsorganisation im 
allgemeinen und im einzelnen und die Erteilung grund
sätzlicher Hinweise für die einheitliche Anwendung 
und Auslegung der Gesetze. Hierbei leiten die Justiz
verwaltungsstellen die Anweisungen und Richtlinien 
des Ministeriums der Justiz weiter.

Die Revision ist die umfassende Kontrolle der Ar
beitsorganisation und der Rechtsprechung der Gerichte 
und der Tätigkeit der Staatlichen Notariate während 
eines bestimmten vergangenen Zeitraums. Die Revision 
hat zum Ziel, durch allseitige gründliche Überprüfung 
der Tätigkeit eines Gerichts festzustellen, wieweit die
ses seine Aufgaben im Kampf gegen die Kriminalität 
und bei der Stärkung der Gesetzlichkeit verwirklicht 
und wie es seine erzieherischen Aufgaben erfüllt18). Bei 
den Revisionen ist das Hauptaugenmerk auf die strenge 
Einhaltung der Gesetze bei der Verhandlung von Straf- 
und Zivilsachen, auf die weitere Stärkung der Autori
tät des Gerichts und die Sicherung eines hohen politi
schen und kulturell-erzieherischen Niveaus seiner Ar
beit zu richten. Bei der Überprüfung von Strafsachen 
ist insbesondere die gründliche Behandlung der Eröff
nungsbeschlüsse, die Wahrung der gesetzlichen Fristen, 
die Einhaltung der prozessualen Vorschriften vor und 
in der Verhandlung, die sorgfältige Begründung der 
Urteile und die rechtzeitige Erteilung der vollstreck
baren Ausfertigung zu prüfen. In Zivilsachen erstreckt 
sich die Überprüfung besonders auf die Konzentration 
und beschleunigte Durchführung des Verfahrens, die 
richtige Vorbereitung der Verhandlungen, die gründ
liche Aufklärung des Sachverhalts gemäß § 139 ZPO, 
die Beobachtung der sonstigen Vorschriften der ZPO, 
die Richtigkeit und erzieherische Überzeugungskraft 
der Urteile usw. Die Revision hat sich auch auf den 
gesamten Geschäftsablauf, also auch auf die Zusam
menarbeit zwischen den Geschäftsstellen der Gerichte 
und den Kammern, auf die Form und den Inhalt der 
gerichtlichen Urkunden und die sonstige Tätigkeit der 
Geschäftsstellen bei der Behandlung der Akten und der 
Vorbereitung der Verhandlungen zu erstrecken; denn 
die Geschäftsstellen bilden zusammen mit den Kam
mern und Senaten eine arbeitsmäßige Einheit, die kol
lektiv für den ordnungsmäßigen Geschäftsablauf zu 
sorgen hat. Die Geschäftsstellen sind nicht mehr struk
turell zusammengefaßt und — wie früher in Preußen 
— von den Richtern funktionell und organisatorisch 
getrennt.

Diese Kontrolltätigkeit der Justizverwaltung unter
scheidet sich deutlich von der Aufsicht über die Recht
sprechung im Einzelfall, die eine spezifische Aufgabe 
der Rechtsmittelgerichte ist. Sie geht einerseits erheb
lich weiter im Umfang der Kontrolle, ist andererseits 
entsprechend ihrem Verwaltungscharakter inhaltlich 
begrenzt. Wenn die Organe der Justizverwaltung bei 
einer Revision eine unrichtige Entscheidung in einer
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Straf- oder Zivilsache feststellen, so müssen sie die 
Einlegung eines Rechtsmittels oder die Stellung eines 
Kassationsantrages bei der zuständigen Stelle Vorschlä
gen, denn sie haben nicht das Recht, selbst gerichtliche 
Entscheidungen aufzuheben oder Kassationsanträge 
beim Obersten Gericht einzureichen. Da die Justizver
waltungsstelle den Gerichten für die Rechtsprechung 
keine Weisungen erteilen kann, tragen die Bezirksge
richte für die Rechtsprechung in ihren Bezirken und 
das Oberste Gericht für die Rechtsprechung in der 
Deutschen Demokratischen Republik die unmittelbare 
Verantwortung. Nur auf dem Wege über diese Gerichte 
können die Justizverwaltungsstellen die Kreisgerichte 
zu einer Änderung ihrer Entscheidungen im Einzelfall 
veranlassen. Die Kontrolle und Anleitung der Recht
sprechung durch die Justizverwaltung besteht aber — 
wie bereits ausgeführt — nicht nur und nicht, einmal 
in der Hauptsache in der Herbeiführung der Korrektur 
von einzelnen Entscheidungen, sondern in der Ver
besserung der Arbeit der Gerichte im ganzen und der 
Sicherung einer hohen politischen und kulturellen Qua
lität ihrer Arbeit. Dazu gehört vor allem auch die 
Überwindung des Formalismus und Bürokratismus in 
der Arbeitsweise aller ■ Justizorgane und die Stär
kung der Arbeitsdisziplin. S t a l i n  hebt gerade fol
gende Aufgaben der Kontrolle besonders hervor:

„Die richtige Organisierung der Kontrolle der 
Durchführung (hier: der Gesetze— H. O.) ist von 
entscheidender Bedeutung für den Kampf gegen 
Bürokratismus und Kanzleiunwesen ... Eine gut 
organisierte Kontrolle der Durchführung ist jener 
Scheinwerfer, der uns hilft, den Stand der Arbeit 
eines Apparats zu jeder beliebigen Zeit zu beleuch
ten und die Bürokraten und Kanzleimenschen ans 
Licht zu ziehen. Man kann mit Bestimmtheit sagen, 
daß neun Zehntel unserer Mängel und Breschen 
sich aus dem Fehlen einer richtig organisierten 
Kontrolle der Durchführung erklären.“19)

Und W y s c h i n s k i  sagt über die Durchführung 
von Revisionen:

„Wir müssen nicht nur selbst gut arbeiten kön
nen, sondern wir müssen außerdem auch die Arbeit 
der anderen anleiten können, müssen unsere Ka
der unten belehren und erziehen können.“20)

Damit sind folgende Wesenszüge der Kontrolltätig
keit aufgezeigt:

a) Beobachtung und Analyse der Tätigkeit der Ge
richte — wie ein Scheinwerfer den Stand der Ar
beit des Apparats beleuchten,

b) Kritik der Arbeit — die Bürokraten und Kanziei- 
menschen ans Licht ziehen, d. h. jeden Formalis
mus bekämpfen21),

c) Anleitung im Sinne der Belehrung und Erziehung 
unserer Kader,

d) entsprechende Verwaltungsanweisungen für die 
organisatorische Gestaltung der Arbeit.

Die Kontrolle und Anleitung, die die Organe der 
Justizverwaltung ausüben, hat also nicht so sehr ver
gangene Fehler der Rechtsprechung zu beseitigen als 
vielmehr aus ihrer Aufdeckung und Kritik die Folge
rungen für die zukünftige Arbeit zu ziehen und die 
Gerichte in ihren eigenen Bemühungen richtungweisend 
zu unterstützen. Es ist also auch nicht die Aufgabe der 
Instrukteure, einzelne Rechtsfragen zu lösen und da
durch etwa die Entscheidung von Einzelsachen zu be
einflussen, sondern sie haben die politische Grundlinie 
zu geben und Schwerpunktfragen durch gründliche 
Diskussion mit den Richtern zu klären.

Um das allgemein vorhandene Verlangen nach An
leitung zu erfüllen, müssen an die Instrukteure der 
Justizverwaltung besonders hohe Anforderungen ge
stellt werden: „Er muß sehr g u t . . .  vorbereitet sein; 
er muß die Arbeit, die er kontrolliert, selbst gut ver
stehen; er muß die Fähigkeit haben anzuleiten; und 
schließlich, das Wichtigste und Überzeugendste, er muß

19) Stalin, Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag der 
KPdSU (B), in Fragen des Leninismus S. 583.

20) zitiert nach Benjamin in NJ 1953 S. 265.
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